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Erfassungsbogen – Seite 1 – Hinweis zu 1

Einheitswertaktenzeichen
Das Aktenzeichen entspricht dem bisherigen Einheitswert-Aktenzeichen für Ihr Grundstück. 
Sie finden das 16-stellige Aktenzeichen auf dem Informationsschreiben, das Ihnen vom 
Lagefinanzamt vor dem 1. Juli 2022 zugesandt worden ist. Sie können es aber auch Ihrem 
letzten Einheitswert- bzw. Grundsteuermessbescheid entnehmen. Bei vermieteten 
Grundstücken finden Sie das Aktenzeichen in der Regel auch in Ihrem 
Einkommensteuerbescheid und zwar im Bereich der Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung unter der Bezeichnung „EW-Aktenzeichen“.

Bitte tragen Sie das Aktenzeichen ohne Trennstriche/Leerzeichen ein.

Erfassungsbogen – Seite 1 – Hinweis zu 2

Grundstückslage
Tragen Sie hier nur die Adresse des Grundstücks (Straße, Postleitzahl, Ort) ein und ergänzen 
– sofern vorhanden – eine Wohnungs- oder Teileigentumsnummer. Falls das Grundstück 
keine Adressbezeichnung hat (z. B. einzelne land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen) 
tragen Sie bitte den Namen der Gemarkung, die Nummer des Grundbuchblatts, die Flur und 
die Flurstücksnummer ein.

Die Flurstücksangaben finden Sie auf Ihrem Auszug aus dem Liegenschaftskataster, dem 
Grundbuch oder in Ihrem Notarvertrag. Zusätzlich steht Ihnen hierfür im Internet die 
Internetanwendung Grundsteuer-Viewer kostenlos zur Verfügung (https:\\grundsteuer-
viewer.niedersachsen.de). Die Grundbuchblattnummer finden Sie darüber hinaus auch in der 
Urkunde über die Finanzierungsgrundschuld, aus den grundbuchamtlichen 
Eintragungsbekanntmachungen sowie den grundbuchamtlichen Kostenrechnungen. Sofern 
Sie die Grundbuchblattnummer in Ihren Unterlagen nicht finden, lassen Sie die Eintragung frei.

Erfassungsbogen – Seite 1 – Hinweis zu 3

Eigentümerstatus
Tragen Sie bitte das Kürzel für die zutreffende Rechtsform des jeweiligen 
Gemeinschaftseigentümers ein:

 Ehegatten und eingetragene Lebenspartner
(Eigentümerstatus - Eintrag: Ziffer 4)

Das Grundstück oder der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gehört den 
Ehegatten/eingetragenen Lebenspartnern gemeinschaftlich.

 Erbengemeinschaft
(Eigentümerstatus – Eintrag: Ziffer 5)

Das Grundstück oder der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gehört einer 
Erbengemeinschaft.

 Bruchteilsgemeinschaft
(Eigentümerstatus – Eintrag: Ziffer 6)

Das Grundstück oder der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gehört mehreren 
Personen. Sie haben Miteigentum nach Bruchteilen. Über den eigenen Anteil kann 
jeder Miteigentümer frei verfügen, das heißt, der Anteil kann verkauft, belastet oder 
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vererbt werden.
 Grundstücksgemeinschaft

Das Grundstück oder der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gehört einer 
Personengesellschaft (z. B. einer Offenen Handelsgesellschaft (OHG), einer 
Kommanditgesellschaft (KG), einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) etc.). Die 
Personengesellschaft ist selbst Eigentümerin, nicht die an ihr beteiligten Personen. 
Wird ein Betrieb der Land- und Forstwirtschaft von einer Gesellschaft betrieben, 
handelt es sich auch um eine Grundstücksgemeinschaft, wenn Grundstücke einem 
oder mehreren Beteiligten gehören und dem Betrieb zu dienen bestimmt sind.

Wählen Sie bitte die zutreffende Eintragungsmöglichkeit aus:

o an der Grundstücksgemeinschaft sind ausschließlich natürliche Personen 
beteiligt
(Eigentümerstatus – Eintrag: Ziffer 7)

o an der Grundstücksgemeinschaft sind ausschließlich juristische Personen 
beteiligt
(Eigentümerstatus – Eintrag: Ziffer 8)

o An der Grundstücksgemeinschaft sind natürliche und juristische Personen 
beteiligt
(Eigentümerstatus – Eintrag: Ziffer 9)

Vorname / Nachname
Tragen Sie hier Ihren Vornamen (ggf. mit Titeln, wie „Dr.“ oder „Prof.“) sowie Ihren Nachnamen 
(ggf. mit Zusätzen, wie „von“ oder „de“ ein).

Wenn das Grundstück einer Personengesellschaft (z.B. einer OHG, KG, GmbH & Co. KG 
oder einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit geschäftsüblichem Namen) oder einer 
Kapitalgesellschaft gehört, tragen Sie die Firma ein. Die an der Gesellschaft beteiligten 
Einzelpersonen sind nicht gesondert aufzuführen.

Beispiel: Die ABC-OHG ist Eigentümerin eines Grundstücks, Beteiligte sind die natürlichen 
Personen A, B und C. Es ist nur der Name und die Anschrift der OHG einzutragen. Die an der 
OHG beteiligten Personen A, B und C werden nicht gesondert aufgeführt.

Steuer-ID
Die Steuer-ID ist nur bei natürlichen Personen mit Wohnsitz im Inland anzugeben. Sie können 
sie der Mitteilung des Bundeszentralamts für Steuern oder z. B. auch dem letzten 
Einkommensteuerbescheid oder Ihrer Lohnsteuerbescheinigung entnehmen. Sollte Ihnen Ihre 
Identifikationsnummer nicht bekannt sein, können Sie diese beim Bundeszentralamt für 
Steuern (www.bzst.de) erneut anfordern. Sie wird Ihnen dann per Brief an Ihre Meldeadresse 
mitgeteilt.

Geburtsdatum
Das Geburtsdatum ist nur bei natürlichen Personen einzutragen.

Anteil am Grundstück
Tragen Sie bitte den Anteil (z. B. 1/1 oder 1/2) des jeweiligen (Mit-)Eigentümers ein. Die Anteile 
finden Sie z.B. im Grundbuch unter der Rubrik „Eigentümer“ oder dem Katasterauszug bei 
„Angaben zum Eigentum“.
Erfassungsbogen – Seite 2 – Hinweis zu 4

Tragen Sie bitte in die Tabelle alle Flurstücke ein, die zu Ihrem Grundstück gehören.

http://www.bzst.de/
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Flurstücke – dem Grundstück zuzurechnen
Tragen Sie bitte die Katasterangaben zu Ihrem Flurstück ein. Diese Angaben finden Sie auf 
Ihrem Auszug aus dem Liegenschaftskataster, dem Grundbuch oder in Ihrem Notarvertrag. 
Zusätzlich steht Ihnen als Hilfsinstrument der Grundsteuer-Viewer im Internet 
(https://grundsteuer-viewer.niedersachsen.de) kostenlos zur Verfügung. Der Grundsteuer-
Viewer ist eine Internet-Anwendung, in der Sie Ihre Flurstücke einfach (über Adresse oder 
Bezeichnung oder auf einer Karte) finden und aufrufen können. Ihnen wird neben den 
Katasterangaben u.a. die amtliche Flächengröße angezeigt. Nur zu Ihrer Information wird auch 
der Lage-Faktor vorläufig berechnet und angezeigt.

Gemeinde
Tragen Sie bitte die Gemeinde ein, in der das Flurstück liegt.

Gemarkung
Die Gemarkung bezeichnet das Gebiet einer Gemeinde, in dem sich das Flurstück befindet.

Grundbuchblatt
Die Grundbuchblattnummer ist aus dem Grundsteuer-Viewer nicht erkennbar. Sie können sie 
aus dem Notarvertrag, der Urkunde über die Finanzierungsgrundschuld, aus den 
grundbuchamtlichen Eintragungsbekanntmachungen sowie den grundbuchamtlichen 
Kostenrechnungen entnehmen. Sofern Sie die Grundbuchblattnummer in Ihren Unterlagen 
nicht finden, lassen Sie die Eintragung frei.

Flur, Fläche, Flurstück (Zähler / Nenner)
Diese Daten beziehen sich auf das gesamte Flurstück.

Tragen Sie bitte bei Flur die Bezeichnung bzw. den Namen und bei Flurstück die 
Flurstücksnummer mit Zähler und Nenner in die jeweiligen Felder ein. Nicht jede 
Flurstücksnummer hat auch einen Nenner, bitte lassen Sie in dem Fall das entsprechende 
Feld „Flurstück: Nenner“ frei und nehmen keine Eintragung vor.

Bei Fläche in m2 tragen Sie bitte die amtliche Flächengröße des gesamten Flurstücks ein. 

Zum Grundstück gehörender Anteil (Zähler / Nenner)
Gehören nur Teile des Flurstücks zu der wirtschaftlichen Einheit, für die die Steuererklärung 
abgegeben wird, ist der entsprechende Anteil zu bestimmen. Bitte geben Sie in den Feldern 
an, zu welchem Anteil das Flurstück zum Grundstückt gehört.

Beispiel – Eigentumswohnung
Sind Sie Eigentümer einer Eigentumswohnung dann ist hier der Miteigentumsanteil laut 
Grundbuch (Zähler/Nenner) einzutragen.

Beispiel – Miteigentumsanteil
Wenn Sie als Eigentümer eines Grundstücks auch einen Miteigentumsanteil an einem 
Privatweg oder einem Garagengrundstück haben, ist dieser hier einzutragen.

Wenn das Flurstück vollständig zu Ihrem Grundstück gehört, dann geben Sie bitte bei Zähler 
„1,00000“ und bei Nenner „1“ ein. Der Zähler ist immer mit Nachkommastellen einzutragen. 
Der Nenner ist immer als ganze Zahl einzutragen. Sind in den Katasterunterlagen im Nenner 
ausnahmsweise Nachkommastellen ausgewiesen, erweitern Sie bitte den gesamten Bruch so, 
dass im Nenner eine ganze Zahl stehen bleibt.

Beispiel – Eigentumswohnung
Es handelt sich um eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Gesamtfläche 
des Flurstücks beträgt 1.500 m2. Zum Wohnungseigentum gehört ein Miteigentumsanteil in 

https://grundsteuer-viewer.niedersachsen.de/
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Höhe von 333/10.000 an dem gemeinschaftlichen Eigentum (hier: Grund und Boden). Als 
Fläche des Flurstücks sind 1.500 m2 und als Anteil ist „333/10.000“ einzutragen.

Beispiel – Gebäude auf land- und forstwirtschaftlicher Hofstelle
Die Hofstelle eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft befindet sich auf einem insgesamt 
7.500 m2 großen Flurstück. Hiervon entfallen 333 m2 auf den als Grundvermögen zu 
bewertenden Wohnteil des Betriebs. Die übrigen 7.167 m2 werden land- und forstwirtschaftlich 
genutzt. Als Fläche des Flurstücks sind 7.500 m2 und als Anteil ist 333/7500 einzutragen. Bitte 
beachten Sie, dass sich im Zähler eine Kommastelle befindet. Die land- und forstwirtschaftlich 
genutzte Fläche ist in der Grundsteuererklärung für den Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
zu erfassen, für die Sie – sofern für Sie einschlägig – einen gesonderten Erfassungsbogen 
von uns erhalten.

Beispiel – Miteigentumsanteil
Ehegatten oder Lebenspartner sind je zur Hälfte Eigentümer eines Flurstücks 1 
(Gesamtfläche: 500 m2), zu dem 1/10 Miteigentumsanteil an einer Garagenhoffläche auf 
Flurstück 2 (Gesamtfläche: 100 m2, wovon 10 m2 zu der wirtschaftlichen Einheit (z. B. 
„Einfamilienhaus“) zählen) gehört. Als Fläche zu Flurstück 1 sind „500 m2“ und zu Flurstück 2 
„100 m2“ einzutragen. Als Anteil zu Flurstück 1 ist „1/1“ und zu Flurstück 2 „1/10“ einzutragen.

Bitte beachten: Die Eigentumsverhältnisse der Ehegatten sind hier nicht erneut einzutragen. 
Diese werden bereits im Erfassungsbogen (Seite 1) abgefragt. Die Anteile der Ehegatten oder 
Lebenspartner am Grundstück werden dort in Spalten „Anteil am Grundstück (Zähler / 
Nenner)“ angegeben (hier jeweils „1/2“).

Erfassungsbogen – Seite 3 – Hinweis zu 4

Angaben zu Gebäuden/Gebäudeteilen

Liegt ein bebautes Grundstück vor, füllen Sie bitte die Zeilen aus. Falls Sie Eigentümer eines 
Grund und Bodens mit fremdem Gebäude sind, müssen Sie keine Angaben zu Gebäuden 
bzw. Gebäudeteilen machen.

Ein bebautes Grundstück ist ein Grundstück, auf dem sich benutzbare Gebäude befinden. 
Wird ein Gebäude in Bauabschnitten errichtet, ist der bezugsfertige Teil als benutzbares 
Gebäude anzusehen. Ein Gebäude ist benutzbar, wenn es bezugsfertig ist und somit den 
künftigen Bewohnern oder sonstigen Benutzern die bestimmungsgemäße Nutzung nach 
objektiven Gesichtspunkten zugemutet werden kann. Eine Bauabnahme ist nicht notwendig.
Ein Grundstück gilt auch als bebaut, wenn sich darauf Gebäudeflächen für Zwecke des 
Zivilschutzes befinden. Gebäudeflächen von (Tief-)Garagen, Stellplätzen und 
Nebengebäuden werden erst ab einer bestimmten Größe erfasst und müssen nur dann hier in 
eine gesonderte Zeile eingetragen werden. Mehr zu den Voraussetzungen siehe unten.

Bezeichnung
Verwenden Sie bitte aussagekräftige Bezeichnungen für Ihr/e Gebäude/Gebäudeteile (z. B. 
Einfamilienhaus, Wohnung Nr. 3, Arztpraxis).

Unterscheidung zwischen Wohnfläche und Nutzfläche
In den Fällen der Wohnnutzung ist - grundsätzlich - allein die Wohnfläche nach der 
Wohnflächenverordnung (WoFlV) maßgeblich. Flächen weiterer zu der Wohnung gehörender 
Räume wie z.B. Keller-, Abstell-, Heizungsräume oder Waschküchen, die nicht zur Wohnfläche 
gehören (vgl. § 2 Abs. 3 WoFlV), sind hier nicht zu berücksichtigen; auch nicht als Nutzfläche. 
In einem Gebäude, das sowohl für Wohnzwecke als auch für andere Zwecke verwendet wird, 
werden Zubehörräume, wie z.B. Kellerräume, unterschiedlich behandelt, je nachdem welcher 
Nutzung sie dienen bzw. zu dienen bestimmt sind. Auch das häusliche Arbeitszimmer gehört 
zur Wohnfläche.
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Wohnfläche in m2

Die Wohnfläche (Umfang und Ermittlung) ergibt sich aus der Wohnflächenberechnung nach 
der Wohnflächenverordnung. Sie können die Wohnfläche in der Regel den Bauunterlagen, 
dem Mietvertrag oder der Nebenkostenabrechnung entnehmen. Ist die Wohnfläche bis zum 
31. Dezember 2003 nach der Zweiten Berechnungsverordnung ermittelt worden, kann auch 
diese für die Berechnung verwendet werden. Es ist die auf volle m2 abgerundete Wohnfläche 
einzutragen

Die Wohnfläche einer Wohnung umfasst die Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu 
dieser Wohnung gehören. Bei Wohnheimen sind dies auch die Grundflächen der Räume, die 
zur gemeinschaftlichen Nutzung vorgesehen sind.

Zur Wohnfläche gehören auch die Grundflächen von:
• Wintergärten,
• Schwimmbädern und ähnlichen nach allen Seiten geschlossenen Räumen sowie
• Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen, wenn sie ausschließlich zu der 

Wohnung oder dem Wohnheim gehören.

Die Grundfläche ist nach den lichten Maßen zwischen den Bauteilen (Vorderkante der 
Bekleidung) zu ermitteln.

Bei der Ermittlung sind die Flächen einzubeziehen von:
• Tür- und Fensterbekleidungen sowie Tür- und Fensterumrahmungen,
• Fuß-, Sockel- und Schrammleisten,
• fest eingebauten Gegenständen, wie z. B. Öfen, Heiz- und Klimageräten, Herden, 

Bade- oder Duschwannen,
• freiliegenden Installationen,
• Einbaumöbeln und
• nicht ortsgebundenen, versetzbaren Raumteilern.

Bei der Ermittlung sind die Flächen nicht einzubeziehen von:
• Schornsteinen, Vormauerungen, Bekleidungen, freistehenden Pfeilern und Säulen, 

wenn sie eine Höhe von mehr als 1,50 Meter aufweisen und ihre Grundfläche mehr als 
0,1 m2 beträgt,

• Treppen mit über drei Steigungen und deren Treppenabsätze,
• Türnischen und
• Fenster- und offenen Wandnischen, die nicht bis zum Fußboden herunterreichen oder 

bis zum Fußboden herunterreichen und 0,13 Meter oder weniger tief sind.

Die Grundflächen von 
• Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe von mindestens 2 Metern sind 

vollständig,
• Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe von mindestens 1 Meter und weniger 

als 2 Metern sind zur Hälfte,
• unbeheizbaren Wintergärten, Schwimmbädern und ähnlichen nach allen Seiten 

geschlossenen Räumen sind zur Hälfte,
• Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen sind zu einem Viertel anzurechnen.

Die Grundflächen von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe von weniger als 1 Meter 
sind nicht anzurechnen

Die Grundflächen von zur Wohnung gehörenden Zubehörräumen innerhalb des 
Wohngebäudes brauchen Sie nicht in der Erklärung einzutragen. Zubehörräume sind unter 
anderem:

• Kellerräume,
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• Abstellräume,
• Waschküchen und Trockenräume,
• Bodenräume und
• Heizungsräume.

Entsprechen die Grundflächen von Räumen nicht den Anforderungen des Bauordnungsrechts 
der Länder zur Nutzung, gehören diese nicht zur Wohnfläche.

Nicht mehr zu Wohnzwecken genutzte Gebäudeflächen
Werden Gebäudeflächen nicht mehr zu Wohnzwecken genutzt, wird eine solche Nutzung so 
lange weiter unterstellt, bis eine Nutzung zu anderen Zwecken erfolgt.

Kurzfristige Beherbergung
Nicht zu den Wohnzwecken zählt die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen zur 
kurzfristigen Beherbergung (z. B. Hotels, Ferienwohnungen und Vermietung z.B. über Airbnb 
u.ä.). Diese Räume sind den Nutzflächen zuzuordnen.

Nutzfläche in m2

Werden Flächen nicht zur Wohnnutzung verwendet, ist die Nutzfläche des Gebäudes 
maßgeblich. Die Nutzfläche ist vorrangig nach der DIN 277 zu ermitteln. Dabei ist grundsätzlich 
die DIN 277-1: 2005-02 anzuwenden. Bei Bauten ab dem Kalenderjahr 2016 kann aber auch 
die Nutzungsfläche nach der DIN 277-1: 2016-01, bei Bauten ab August 2021 die 
Nutzungsfläche nach der DIN 277:2021-08 herangezogen werden. Bei vermieteten Gebäuden 
kann die Nutzfläche in der Regel dem Mietvertrag oder der Nebenkostenabrechnung 
entnommen werden. Auch in den Bauunterlagen befindet sich regelmäßig eine Nutzflä-
chenberechnung. Es ist die auf volle m2 abgerundete Nutzfläche einzutragen

Zur Nutzfläche gehören beispielsweise die Flächen von:
• Verkaufsräumen
• Büroräumen,
• Besprechungsräumen,
• Teeküchen,
• Werkhallen,
• Laboren,
• Lagerhallen,
• EDV-Serverräumen,
• Archiven/Registraturen,
• Räumen für medizinische Untersuchungen/Behandlungen,
• Ausstellungsräumen,
• Bühnenräumen,
• Sporträumen,
• Sanitärräumen,
• Umkleideräumen,
• Abstellräumen,
• Terrassen und Loggien.

Balkone werden bei der Ermittlung der Nutzfläche nicht berücksichtigt.

Die Nutzfläche umfasst nicht die
• Konstruktions-Grundfläche (z. B. Wände, Pfeiler),
• Technische Funktionsflächen (z. B. Lagerflächen für Brennstoffe) oder 

Verkehrsflächen (z. B. Flure, Eingangshallen, Aufzugschächte, Rampen).

Wäre eine Ermittlung der Nutzfläche nach der DIN 277 mit einem unverhältnismäßigen 
Aufwand verbunden, darf die Nutzfläche z. B. auch aus den Kubikmetern für den umbauten 
Raum eines Gebäudes errechnet oder anhand der Brutto-Grundfläche/Wohnfläche abgeleitet 
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werden.

Garagen-/Tiefgaragen-/Stellplätze
Gebäudeflächen von (Tief-)Garagen- und Stellplätzen bleiben bis zu einer Fläche von 
insgesamt 50 m2 außer Ansatz.

Voraussetzung ist, dass sie in einem räumlichen Zusammenhang zur Wohnnutzung stehen, 
der sie rechtlich zugeordnet sind. Eine rechtliche Zuordnung liegt bei einer dinglichen 
Verknüpfung zwischen Wohnfläche und Garagenfläche vor. In diesen Fällen ist in der Regel 
eine wirtschaftliche Einheit gegeben (z.B. Einfamilienhaus mit Garage, Wohnungseigentum 
mit Sondernutzungsrecht an einem Stellplatz). Eine rechtliche Zuordnung im Sinne dieses 
Gesetzes kann auch bei einer lediglich vertraglichen Verknüpfung vorliegen. Dies ist dann der 
Fall, wenn die Vermietung der Garagenfläche im Zusammenhang mit der Vermietung der 
Wohnfläche von demselben Überlassenden erfolgt.

Der Freibetrag von 50 m2 bezieht sich auf jede einzelne Zuordnung, sodass für jede Wohnung 
bis zu 50 m2 Garagenfläche unberücksichtigt bleiben kann. Stellplätze im Freien und Carports 
gehören nicht zu der Gebäudefläche und sind nicht einzutragen. Der Garagenfreibetrag gilt 
auch für solche Garagen, die eine eigene wirtschaftliche Einheit bilden (§ 3 Abs. 2 NGrStG). 
Nur die über 50 m2 hinausgehende Fläche ist als Nutzfläche einzutragen. Fehlt ein räumlicher 
Zusammenhang mit der Wohnnutzung, tragen Sie bitte die gesamte Garagenfläche als 
Nutzfläche ein.

Beispiel - Mietwohngrundstück
Unter einem Mietwohngrundstück mit 10 Wohneinheiten befindet sich eine Tiefgarage mit 20 
Einstellplätzen. Die Einstellplätze haben eine Größe von jeweils 20 m2. 6 Einstellplätze werden 
an Dritte vermietet, 14 Einstellplätze werden an die Wohnungsmieter vermietet, wobei 7 
Mietparteien einen Stellplatz, zwei Mietparteien jeweils 2 Stellplätze und eine Mietpartei 3 
Stellplätze gemietet haben.

Von den 400 m2 Garagenfläche bleiben die Flächen der 9 Mietparteien (11 Tiefgaragenplätze) 
unberücksichtigt, deren Garagenfläche unter 50 m2 liegt. Die Garagenfläche der Mietpartei mit 
3 Garagen wird mit 10 m2 als Nutzfläche berücksichtigt, 2 Stellplätze bleiben unberücksichtigt, 
1 Stellplatz wird mit 10 m2 angesetzt. Die Nutzfläche der an Dritte vermieteten 6 Stellplätze 
(120 m2) wird als Nutzfläche berücksichtigt (kein Freibetrag). In der Steuererklärung ist die 
Nutzfläche für nicht begünstigte Garagen mit 130 m2 (10 m2 zuzüglich 120 m2) anzugeben

Nebengebäude
Nebengebäude mit einer Gebäudefläche von weniger als 30 m2 (z. B. Schuppen und 
Gartenhaus) bleiben unberücksichtigt, wenn sie in räumlichen Zusammenhang zur 
Wohnnutzung stehen (§ 3 Abs. 3 NGrStG). Die über 30 m2 hinausgehende Fläche ist als 
Nutzfläche einzutragen. Fehlt ein räumlicher Zusammenhang der Nebengebäude zur 
Wohnnutzung, tragen Sie bitte die gesamte Fläche der Nebengebäude als Nutzfläche ein.

Zivilschutz
Flächen von Gebäuden, Gebäudeteilen und Anlagen, die wegen der in § 1 des Zivilschutz- 
und Katastrophenhilfegesetzes bezeichneten Zwecke geschaffen worden sind und im Frieden 
nicht oder nur gelegentlich oder geringfügig für andere Zwecke benutzt werden, bleiben bei 
der Nutz- bzw. Wohnfläche unberücksichtigt. Das Grundstück gilt dennoch als bebaut. Die 
Flächen sind nicht einzutragen. Sofern Flächen dem Zivilschutz dienen geben Sie uns bitte 
gesondert Bescheid.


